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Änderungen der Durchführungsbestimmungen 2019/2020:       

 
 
3. Besondere Spielgenehmigungen (Landesinterne Regelung) 
 
3.1 Auf Bezirksebene (einschließlich Bezirksligen) darf ohne Altersbegrenzung mit der Lochkugel 

gespielt werden 
3.2 Ab dem Spielbetrieb auf Verbandsebene muss jedoch mit der Vollkugel gekegelt werden. 
3.7 Kann ein Verein, mangels Mitglieder, keine Frauen-Mannschaft melden, so können die Frauen 

dieses Vereins ein Gastspielrecht in einem anderen Verein seines Landesverbandes für ein 
Spieljahr erteilt werden. Das Einzelstartrecht im Heimatverein bleibt hiervon unberührt. Pro 
Mannschaft dürfen zwei Gastspielerinnen eingesetzt werden. Die Genehmigung ist bei dem 
Landessportwart mit der Bestätigung beider Vereine schriftlich, mindestens vier Wochen vor 
Saisonstart zu beantragen. Das Gastspielrecht gilt nur für den Spielbetrieb in Württemberg. 

 
4. Bahnanlagen, Kugeln, Kegel, Rauch- und Alkoholverbot 
 
4.8 In allen Anlagen darf auf Kegelbahnen und dem angrenzenden Zuschauerraum nicht geraucht 

werden. Alkoholverbot siehe DKBC-Sportordnung, Teil A, Ziffer A 9. 
 Landesinterne Regelung pro Spielrunde: 
 Bei Nichteinhaltung ergeht beim ersten Mal eine Ermahnung an den Club, beim zweiten Mal wird 

das Ergebnis des Betroffenen gestrichen 
 
5. Schiedsrichter 
 
5.1 Alle Spiele der Bundesligen und den württembergischen Verbandsligen Frauen und Männer, 

sowie U18 männlich und weiblich sollten unter der Leitung eines Schiedsrichters gespielt werden. 
In den württembergischen Oberligen der Frauen und Männer sollten zwei Heimspiele unter 
Schiedsrichterleitung gespielt werden. Die württembergischen Landesmeisterschaften müssen 
am Finaltag unter Schiedsrichterleitung gespielt werden. 

5.4 Um alle notwendigen Spiele, Meisterschaften, Pokalspiele und Ländervergleiche mit 
Schiedsrichter besetzen zu können, müssen alle Vereine/Klubs, welche aufgrund 5.2. noch 
keinen Schiedsrichter gemeldet haben, mit mehr als 20 aktiven Mitgliedern einen Schiedsrichter 
benennen oder ausbilden lassen. 

 
 
6. Mannschaftsstärken 
 
6.4 Bei den Senioren A wird mit 4er Mannschaften gespielt. Ansonsten gilt die DKBC-Sportordnung. 
 
 
14. Zuteilung Württembergische Einzelmeisterschaften 
 
Siehe Anlage (Antrag Sektionsjugendsportwartin) 
 
 
 


